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Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung 

ein, die am Freitag, den 24. Juni 2022 um 10:00 Uhr (MESZ), als 

virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 

oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft) stattfindet und von den Geschäftsräumen der 

Gesellschaft, Itterpark 1, 40724 Hilden, unter 

https://www.oekoworld.com/hv

über einen Link zu einem Aktionärsportal online übertragen wird.

Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) besteht kein Recht und keine 

Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Versammlung.

Bitte beachten Sie hierzu die besonderen Hinweise zur Teilnahme 

an der virtuellen Hauptversammlung.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes 

ist der Sitz der ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden.

 ÖKOWORLD AG, Hilden

WKN 540 868 / ISIN DE0005408686

WKN 540 867 / ISIN DE0005408678

EINLADUNG 
ZUR ORDENTLICHEN 
HAUPTVERSAMMLUNG 2022
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ANGABEN GEMÄSS TABELLE 3  

DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)  

FÜR DIE MITTEILUNG NACH § 125 AKTG DER ÖKOWORLD AG

A.	Inhalt der Mitteilung

1.	 Eindeutige Kennung des Ereignisses: 

	 Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der ÖKOWORLD AG 2022 

	 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: OEKHV20220624)

2.	Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung 

	 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)  

 

B.	Angaben zum Emittenten

1.	 ISIN: Stammaktien: DE0005408678  |  Vorzugsaktien: DE0005408686

2.	Name des Emittenten: ÖKOWORLD AG 

 

C.	Angaben zur Hauptversammlung

1.	 Datum der Hauptversammlung: 24.06.2022 

	 (Formale Angabe gemäß EU-DVO:20220624)

2.	Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr (MESZ) (8:00 Uhr UTC)

3.	Art der der Hauptversammlung: Ordentliche virtuelle Hauptversammlung 

	 ohne Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

	 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET) 

4.	Ort der Hauptversammlung: www.oekoworld.com/hv 

	 Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes:  

	 ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40427 Hilden 

	 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: www.oekoworld.com/hv) 

5.	Aufzeichnungsdatum: 17.06.2022  

	 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220617) 

6.	Internetseite zur Hauptversammlung (URL): www.oekoworld.com/hv
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1.	 

VORLAGE DES FESTGESTELLTEN JAHRESABSCHLUSSES 

DER ÖKOWORLD AG UND DES GEBILLIGTEN KONZERN-

ABSCHLUSSES, JEWEILS ZUM 31. DEZEMBER 2021,  

DES LAGEBERICHTS UND KONZERNLAGEBERICHTS  

FÜR DIE ÖKOWORLD AG SOWIE DES BERICHTS DES AUF-

SICHTSRATS, JEWEILS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

Die zu diesem Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen 

nebst dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns können 

von der Einberufung der Hauptversammlung an bei der Gesellschaft 

eingesehen und auf der Internetseite der Gesellschaft unter https:// 

www.oekoworld.com/hv abgerufen werden und werden den Aktio- 

nären auch während der Hauptversammlung auf diesem Weg zur 

Verfügung stehen sowie mündlich erläutert werden. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab-

schluss und den Konzernabschluss, jeweils zum 31. Dezember 2021, 

gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festge-

stellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher eine 

Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Punkt 1 der 

Tagesordnung nicht vorgesehen. 

 

 

2.	 

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG  

DES BILANZGEWINNS 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das 

Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 66.114.595,54 wie folgt zu  

verwenden:

a)	Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,22  

	 je dividendenberechtigter Vorzugsaktie  

	 (Stück 3.050.000)	 EUR 6.771.000,00 

b)	Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,21  

	 je dividendenberechtigter Stammaktie  

	 (Stück 4.200.000)	 EUR 9.282.000,00   

c)	Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns  

	 auf neue Rechnung	 EUR 50.061.595,54   

 

Eigene Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Der aus dem Bilanz-

gewinn auf die von der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Haupt- 

versammlung gehaltenen eigenen Aktien entfallende Betrag der  

Dividende wird auf neue Rechnung vorgetragen.   

Da sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien bis zur Haupt- 

versammlung ändern kann, wird in der Hauptversammlung ein  

entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung  

gestellt, der unverändert eine Dividende von   

EUR 2,22 	 je dividendenberechtigter Vorzugsaktie und

EUR 2,21 	 je dividendenberechtigter Stammaktie 

bei entsprechender Anpassung des auf neue Rechnung vorzutra-

genden Betrags vorsieht. 

 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende 

am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Ge-

schäftstag, das heißt am Mittwoch, den 29. Juni 2022, fällig.

 

 

3.	 

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER 

MITGLIEDER DES VORSTANDS FÜR DAS GESCHÄFTS-

JAHR 2021 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 

amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlas-

tung zu erteilen.

 

 

4.	 

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG  

DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS FÜR DAS  

GESCHÄFTSJAHR 2021 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 

amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum  

Entlastung zu erteilen.

 

I. TAGESORDNUNG
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5.	 

BESTELLUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS  

UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DAS  

GESCHÄFTSJAHR 2022 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düssel- 

dorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das  

Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

 

 

6.	 

BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE AUFHEBUNG  

DER BESTEHENDEN ERMÄCHTIGUNG ZUM ERWERB 

UND ZUR VERWENDUNG EIGENER AKTIEN  

UND BESCHLUSSFASSUNG ÜBER EINE ERNEUTE  

ERMÄCHTIGUNG ZUM ERWERB UND ZUR  

VERWENDUNG EIGENER AKTIEN MIT ERMÄCHTIGUNG  

ZUM BEZUGSRECHTSAUSSCHLUSS UND ZUM  

AUSSCHLUSS EINES ETWAIGEN ANDIENUNGS-

RECHTS DER AKTIONÄRE SOWIE DER MÖGLICHKEIT 

DER EINZIEHUNG EIGENER AKTIEN UNTER  

HERABSETZUNG DES GRUNDKAPITALS 

Aufgrund der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 13. Juli 

2018 besteht eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 

eigener Aktien. Vor dem Hintergrund, dass diese Ermächtigung bis 

zum 10. Juli 2023 gilt, soll sie vorsorglich bereits in diesem Jahr, so-

weit von ihr noch kein Gebrauch gemacht wurde, aufgehoben und 

eine erneute Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 

Aktien beschlossen werden, um auch in Zukunft durchgängig in der 

Lage zu sein, eigene Aktien zu erwerben und im Interesse der Gesell-

schaft zu verwenden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a)	Die von der Hauptversammlung am 13. Juli 2018 beschlossene

Emächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien  

wird, soweit von ihr noch kein Gebrauch gemacht wurde, auf-

gehoben. Zugleich wird die Gesellschaft erneut ermächtigt, 

Stamm- und/oder Vorzugsaktien der Gesellschaft zu erwerben. 

Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Stamm- und/oder Vor-

zugsaktien von insgesamt bis zu 10% des zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grund-

kapitals beschränkt. Der Erwerb darf auch unter Einsatz von Eigen-

kapitalderivaten erfolgen, d. h. von Call- und/oder Put-Optionen. 

Der Erwerb kann sich auf die Aktien einer Gattung beschränken.

b)	Als Zweck des Aktienerwerbs wird der Handel in eigenen Aktien

dabei ausgeschlossen. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusam-

men mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesell-

schaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen 

sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des jeweils bestehenden 

Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung wird am 25. Juni 2022 

wirksam und gilt bis zum 24. Juni 2027.

c)	Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands und innerhalb der

sich aus den aktienrechtlichen Grundsätzen ergebenden Grenzen 

unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) 

über die Börse oder außerhalb der Börse, letzteres insbesondere 

durch ein öffentliches Kaufangebot. Bei einem öffentlichen Ange-

bot kann die Gesellschaft entweder einen Preis oder eine Preis-

spanne für den Erwerb festlegen. 

Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der gezahlte  

Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Eröffnungs-

kurs für die Vorzugsaktien der Gesellschaft im XETRA®-Handel an 

der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen 

Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) am jeweiligen Handels-

tag vor dem Erwerb um nicht mehr als 10% überschreiten und um 

nicht mehr als 20% unterschreiten. 

Erfolgt der Erwerb der Aktien außerhalb der Börse, darf der ge-

zahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den maß-

geblichen Wert einer Aktie der Gesellschaft um nicht mehr als  

10% überschreiten und um nicht mehr als 20% unterschreiten. 

Der vorgenannte Korridor für den zu zahlenden Gegenwert gilt so-

wohl für Stamm- als auch für Vorzugsaktien.
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Der maßgebliche Wert einer Vorzugsaktie ist bei einem öffent-

lichen Kaufangebot der durchschnittliche Eröffnungskurs für die 

Vorzugsaktien der Gesellschaft im XETRA®-Handel an der Frank-

furter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG 

bestimmten Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen 

vor der öffentlichen Ankündigung des Kaufangebots. Ergeben 

sich nach der Veröffentlichung eines formellen Angebots nicht 

unerhebliche Abweichungen des Börsenkurses der Vorzugsaktie 

der Gesellschaft gegenüber dem maßgeblichen Wert, so kann 

das Angebot angepasst werden. Im Falle der Anpassung wird auf 

den durchschnittlichen Eröffnungskurs für die Vorzugsaktien der  

Gesellschaft im XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapier-

börse (oder einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nach- 

folgesystem) an den letzten fünf Handelstagen vor der Veröffent-

lichung der Angebotsanpassung abgestellt. 

Bei einem Erwerb von Vorzugsaktien außerhalb der Börse in son-

stiger Weise ist der maßgebliche Wert der Vorzugaktien der durch-

schnittliche Eröffnungskurs für die Vorzugsaktien der Gesellschaft 

im XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder  

einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesys-

tem) an den letzten fünf Handelstagen vor dem Abschluss des 

dem Erwerb zugrundeliegenden Vertrages. 

Bei einem Erwerb von Stammaktien außerhalb der Börse durch 

ein öffentliches Kaufangebot oder in sonstiger Weise ist der maß-

gebliche Wert der Stammaktien nach üblichen Verfahren, etwa 

anhand eines Gutachtens einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/

eines Wirtschaftsprüfers, zu bestimmen. Sofern ein außerbörs-

licher Handel der Stammaktien mit ausreichend signifikanten 

Handelsumsätzen besteht, können die Kurse für die Stammak- 

tien zur Bewertung der Stammaktie herangezogen werden.  

Zudem können zur Bewertung der Stammaktie auch die Kurse 

für die Vorzugsaktien der Gesellschaft im XETRA®-Handel an 

der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen  

Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) herangezogen werden.

Der Erwerb eigener Aktien kann gegen Bar- und/oder gegen Sach-

leistungen erfolgen, sofern hierbei der vorgenannte Korridor des 

höchsten und niedrigsten Gegenwertes eingehalten wird. 

Überschreitet bei einem öffentlichen Kaufangebot die Zeichnung 

das Volumen des Angebotes, so muss die Annahme nach Quo-

ten erfolgen. Dabei kann – unter insoweit partiellem Ausschluss 

eines eventuellen Andienungsrechts – der Erwerb nach dem Ver-

hältnis der jeweils angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt 

nach dem Verhältnis der Beteiligung der andienenden Aktionäre 

an der Gesellschaft (Beteiligungsquote) erfolgen. Ebenso kann –  

ebenfalls unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuel-

len Andienungsrechts – eine bevorrechtigte Annahme geringe-

rer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener oder  

angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden sowie zur 

Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien kaufmännisch 

gerundet werden.

Die nähere Ausgestaltung des jeweiligen Erwerbs, insbesondere 

eines etwaigen öffentlichen Kaufangebots, bestimmt der Vorstand. 

d)	Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund einer Ermächtigung

nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats unter Wahrung des Gleichbehandlungs-

grundsatzes (§ 53a AktG) zu anderen Zwecken als dem Handel in 

eigenen Aktien wieder zu veräußern.

e)	Die Veräußerung der erworbenen eigenen Vorzugsaktien kann 

	 über die Börse erfolgen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei 

	 ausgeschlossen. 

f )	Daneben kann die Veräußerung von Stamm- und/oder Vorzugs-

aktien auch in anderer Weise als über die Börse vorgenommen 

werden, insbesondere auch gegen Sachleistungen etwa zum Er-

werb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
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an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z. B. Paten-

ten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen 

Produktrechten oder sonstigen Sachleistungen, auch Schuld-

verschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen  

Finanzinstrumenten. 

Eine Veräußerung der Vorzugsaktien außerhalb der Börse  

gegen Barleistung ist insbesondere auch zulässig, sofern maxi- 

mal Aktien, die zehn vom Hundert des Grundkapitals, und zwar 

sowohl berechnet auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens die-

ser Ermächtigung als auch auf den Zeitpunkt der Ausübung der  

Ermächtigung, veräußert werden und die erworbenen eigenen  

Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den maßgeblichen 

Wert von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeit-

punkt der Veräußerung nicht um mehr als 5% (ohne Nebenkos-

ten) unterschreitet. Auf den Betrag von 10% des Grundkapitals 

gemäß dem vorherigen Satz ist der Betrag anzurechnen, der auf 

Aktien entfällt, die aufgrund einer anderen entsprechenden Er-

mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer 

oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bis 

zu der jeweiligen Ausübung der vorliegenden Ermächtigung aus-

gegeben bzw. veräußert werden, soweit eine derartige Anrech-

nung gesetzlich geboten ist. Als maßgeblicher Wert gilt dabei der 

Durchschnitt der Eröffnungskurse für die Aktien der Gesellschaft 

im XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder  

einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem)  

an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor der Veräußerung der 

Aktien. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist in Fällen dieses lit f ) 

ausgeschlossen.

g)	Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien den Aktionären 

aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots unter Wah-

rung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) zum Bezug 

anzubieten. Der Vorstand kann in diesem Fall mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausschließen. 

Ferner dürfen die eigenen Aktien zur Sachausschüttung an die  

Aktionäre verwendet werden.

h)	Der Vorstand wird ferner ermächtigt, die eigenen Aktien mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversamm-

lungsbeschluss einzuziehen. Die Einziehung führt zur Kapital- 

herabsetzung. Der Vorstand kann abweichend hiervon bestim-

men, dass das Grundkapital bei der Einziehung unverändert 

bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil der 

übrigen Stückaktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG  

erhöht (vereinfachtes Einziehungsverfahren gem. § 237 Abs. 3  

Nr. 3 AktG). Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung der  

Angabe der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.

i)	 Die Ermächtigungen unter lit. a) bis h) können ganz oder in Teil-

beträgen, einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam durch 

die Gesellschaft, aber auch durch ihre Konzernunternehmen oder 

für ihre oder deren Rechnung durch Dritte ausgenutzt werden. 

Die Ermächtigungen erfassen auch die Verwendung von eigenen 

Aktien der Gesellschaft, die gegebenenfalls aufgrund früherer 

Ermächtigungsbeschlüsse nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben 

wurden.

j)	 Der Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 7 AktG

wird durch diesen Beschluss nicht berührt, solange auf eigene  

Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach 

den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr 

als 10% des jeweils bestehenden Grundkapitals entfallen.
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BERICHT DES VORSTANDS  

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 6:

Bericht des Vorstands über die Ermächtigung zum Bezugsrechts-

ausschluss und zum Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts 

der Aktionäre im Rahmen der Ermächtigung zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, Halb-

satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

a) Einleitung

Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 

Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen 

Bericht über die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss und zum 

Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts erstattet. 

Der Bericht ist vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung 

an und auch während der Hauptversammlung unter https://www.

oekoworld.com/hv zugänglich. Auf Verlangen wird dieser Bericht 

jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. 

Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

b)	Aufhebung und Neufestsetzung der bestehenden Ermächtigung

Aufgrund der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom  

13. Juli 2018 besteht eine Ermächtigung zum Erwerb und zur  

Verwendung eigener Aktien. Vor dem Hintergrund, dass diese  

Ermächtigung bis zum 10. Juli 2023 gilt, soll sie vorsorglich bereits 

in diesem Jahr, soweit von ihr noch kein Gebrauch gemacht wurde, 

aufgehoben und eine erneute Ermächtigung zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien beschlossen werden.

c) 	Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Deutsche Unternehmen dürfen eigene Aktien in begrenztem Um-

fang auf Grund einer besonderen Ermächtigung durch die Haupt-

versammlung erwerben. Die Laufzeit der Ermächtigung ist auf 

fünf Jahre begrenzt. Damit soll der Vorstand in die Lage versetzt  

werden, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene 

Aktien bis zu einer Höhe von 10% des derzeitigen Grundkapitals 

der Gesellschaft zu erwerben. Dabei soll der Gesellschaft vorlie-

gend die Möglichkeit gegeben werden, eigene Aktien zu allen  

gesetzlich zulässigen Zwecken zu erwerben, etwa zur Redu-

zierung der Eigenkapitalausstattung, zur Kaufpreiszahlung für  

Akquisitionen oder aber, um die Aktien wieder zu veräußern.

d) Erwerb durch öffentliches Kaufangebot

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die 

Möglichkeit erhalten, eigene Aktien außerhalb der Börse, insbe-

sondere durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft 

zu richtendes Kaufangebot, zu erwerben. Der Gesellschaft wird 

damit größere Flexibilität eingeräumt. Bei dem Erwerb eigener 

Aktien über ein öffentliches Kaufangebot ist der aktienrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Sofern ein öffent-

liches Kaufangebot überzeichnet ist, muss die Annahme nach 

Quoten (Andienungsquoten) erfolgen. Nur wenn im Grundsatz ein 

Erwerb nach Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten 

erfolgt, lässt sich das Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich 

vernünftigen Rahmen technisch abwickeln. Darüber hinaus soll 

eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 

Stück angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden kön-

nen. Diese Möglichkeit dient zum einen dazu, kleine, in der Regel 

unwirtschaftliche, Restbestände und eine damit möglicherweise 

einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu 

vermeiden. Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung der 

technischen Abwicklung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll 

in allen Fällen eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 

zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen 

werden können. Insoweit können namentlich die Erwerbsquote 

und/oder die Anzahl der vom einzelnen andienenden Aktionär zu 

erwerbenden Aktien kaufmännisch so gerundet werden, wie es 

erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstech-

nisch darzustellen. In den vorgenannten Fällen ist der Ausschluss 

eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts erforderlich 

und nach Überzeugung des Vorstands und des Aufsichtsrats aus 

den genannten Gründen gerechtfertigt sowie gegenüber den  

Aktionären angemessen. 
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e)	Verwendungsmöglichkeiten der eigenen Aktien

Die Möglichkeit zum Wiederverkauf eigener Aktien dient der ver-

einfachten Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG 

kann die Hauptversammlung die Gesellschaft auch zu einer ande-

ren Form der Veräußerung als über die Börse unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ermächtigen. Die Ermächtigung ermöglicht es der 

Gesellschaft, eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre über die Börse zu veräußern, um schnell und flexi-

bel die eigenen Aktien veräußern zu können. Hierdurch entsteht 

den Aktionären der Gesellschaft keine Benachteiligung, da diese 

die Möglichkeit haben, weitere Aktien zu ähnlichen Bedingungen 

über die Börse erwerben zu können. Darüber hinaus schafft die 

Ermächtigung die Möglichkeit, eigene Aktien als Gegenleistung 

bei dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Be-

teiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie  

z. B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder  

sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sachleistungen, auch 

Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und  

sonstigen Finanzinstrumenten, anbieten zu können. Der inter-

nationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft ver- 

langen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die 

vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwen- 

digen Handlungsspielraum geben, um Akquisitionschancen 

schnell und flexibel nutzen zu können. Insbesondere können die 

eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem 

Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien der Gesell-

schaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschrei-

tet. Die Möglichkeit einer solchen Veräußerung liegt im Interesse 

der Gesellschaft. Sie erlaubt eine schnellere und kostengünsti-

gere Platzierung der Aktien als deren Veräußerung unter ent- 

sprechender Anwendung der Regeln eines Bezugsrechts der  

Aktionäre. Den Aktionären entsteht nach der Wertung des Gesetz-

gebers kein Nachteil, da sie, soweit sie am Erhalt ihrer Stimm-

rechtsquote interessiert sind, die entsprechende Anzahl von  

Aktien jederzeit an der Börse erwerben können. Des Weiteren wird 

die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien den Aktionären auf-

grund eines Angebots, das an alle Aktionäre gerichtet ist, unter 

Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gemäß § 53a AktG 

zum Bezug anzubieten. In einem solchen Fall kann das Bezugs-

recht für Spitzenbeträge zur Herstellung eines glatten Bezugs-

verhältnisses ausgeschlossen werden. Spitzenbeträge können 

sich aus dem Umfang des jeweiligen Volumens der Kapitaler-

höhung und dem Bedürfnis der Festlegung eines praktikablen 

Bezugsverhältnisses ergeben. Der vorgesehene Bezugsrechts-

ausschluss für Spitzenbeträge erleichtert die Durchführung einer 

derartigen Veräußerung der eigenen Aktien und erleichtert so  

deren Abwicklung. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossenen freien Spitzen werden bestmöglich verwertet. 

f)	 Berichterstattung

Der Vorstand wird der jeweils folgenden Hauptversammlung über 

eine Ausnutzung dieser Ermächtigung berichten. Zudem gibt 

die Gesellschaft im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss den 

Bestand an eigenen Aktien der Gesellschaft, den Zeitpunkt des 

Erwerbs, die Gründe für den Erwerb, bei entsprechenden Trans-

aktionen im betreffenden Geschäftsjahr sogar die jeweiligen  

Erwerbe oder Veräußerungen unter Angabe der Zahl der Aktien, 

des Erwerbs- oder Veräußerungspreises sowie die Verwendung 

des Erlöses, an. 
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II.	WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG  
		  DER HAUPTVERSAMMLUNG

VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichts-

rates entschieden, dass auch die diesjährige Hauptversammlung 

der Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 des Gesetzes über Maß-

nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- 

und Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der 

COVID-19-Pandemie, in seiner jeweils aktuellen Fassung („COVID-

19-Gesetz“) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-

vollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. 

Die Hauptversammlung findet unter Anwesenheit des Vorsitzenden 

des Aufsichtsrates, der Mitglieder des Vorstands, der Stimmrechts-

vertreter der Gesellschaft sowie der weiteren Mitglieder des Auf-

sichtsrates, teils unter Hinzuschaltung durch Videokonferenz, in den 

Geschäftsräumen der Gesellschaft, Itterpark 1, 40724 Hilden, statt. 

Ein mit der Niederschrift der Hauptversammlung beauftragter Notar 

wird dort ebenfalls anwesend sein. Aufgrund der Durchführung der 

Hauptversammlung in Form einer virtuellen Hauptversammlung ist 

eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ort 

der Versammlung nicht möglich.

Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 als 

virtuelle Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-Gesetzes 

führt zu Modifikationen insbesondere in den Abläufen der Haupt-

versammlung sowie bei den Rechten der Aktionäre. Die Hauptver-

sammlung wird vollständig in Bild und Ton im Internet übertragen, 

die Stimmrechtsausübung der Aktionäre wird über elektronische 

Kommunikation (Briefwahl), Vollmachtserteilung an Bevollmächtig-

te sowie Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsver-

treter der Gesellschaft in dem nachfolgend angegebenen Umfang 

ermöglicht. Den Aktionären wird ein Fragerecht im Wege der elekt-

ronischen Kommunikation eingeräumt und Aktionäre, die ihr Stimm-

recht ausgeübt haben, können über elektronische Kommunikation 

Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erheben. 

 

Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beach-

tung der nachstehenden Hinweise zur Anmeldung, zur Ausübung 

des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten.  
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TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung (Stamm- und Vorzugsaktien) 

und zur Ausübung des Stimmrechts (nur Stammaktien) berechtigt  

sind nach § 9 Abs. 4 Satz 1 und 2 der Satzung alle am Tag der Haupt-

versammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre, die sich in 

Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der Adresse 

ÖKOWORLD AG c/o BADER & HUBL GmbH

Friedrich-List-Straße 4a, 70565 Stuttgart

E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

bis spätestens zum Ablauf des Freitag, den 17. Juni 2022  (24:00 Uhr 

MESZ), zugehen. Umschreibungen im Aktienregister finden nach  

§ 9 Abs. 4 Satz 6 der Satzung der Gesellschaft ab Beginn des sechs-

ten Tages vor der Hauptversammlung, d. h. ab Samstag, den 18. Juni 

2022  (0:00 Uhr MESZ), bis zum Ablauf der Versammlung nicht statt  

(„Umschreibungsstopp“). 

Die Unterlagen zur Anmeldung sowie die Tagesordnung zur Haupt-

versammlung wird die Gesellschaft an die zu Beginn des einund-

zwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d. h. Freitag, den  

3. Juni 2022 (0:00 Uhr MESZ), im Aktienregister der Gesellschaft 

eingetragenen Aktionäre unter den dort verzeichneten Versand-

adressen übermitteln. Auch neue Aktionäre, die nach Freitag, den  

3. Juni 2022 (0:00 Uhr MESZ), in das Aktienregister eingetragen wer-

den, können sich gemäß den o. g. Möglichkeiten anmelden.

 

Nach Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft unter der o. g.  

Adresse oder E-Mail-Adresse erhalten die angemeldeten Aktionäre  

sog. Zugangskarten, auf denen die erforderlichen Log-In-Daten  

(Zugangsnummer und PIN) für das internetbasierte Aktionärs- 

portal („HV-Aktionärsportal“) abgedruckt sind. Der Zugang zu dem  

HV-Aktionärsportal erfolgt über die folgende Internetseite: https://

www.oekoworld.com/hv

Erwerber von Aktien, bei denen die Umschreibung im Aktienregister 

nicht bis zum Umschreibungsstopp erfolgt ist, können Stimmrech-

te und sonstige Aktionärsrechte aus diesen Aktien nicht ausüben,  

es sei denn, sie lassen sich insoweit bevollmächtigen oder zur 

Rechtsausübung ermächtigen. In solchen Fällen bleiben Stimm-

rechte und sonstige Aktionärsrechte bis zur Umschreibung noch bei 

dem im Aktienregister eingetragenen Aktionär. Sämtliche Erwerber 

von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister einge-

tragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge recht-

zeitig zu stellen.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass der Handel mit Aktien durch 

eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert wird, so 

dass Aktionäre auch nach einer erfolgten Anmeldung über ihre  

Aktien weiter frei verfügen können. Da im Verhältnis zur Gesellschaft 

als Aktionär allerdings nur gilt, wer als solcher am Tag der Haupt-

versammlung im Aktienregister eingetragen ist, kann eine Verfügung 

über die Aktien im Zeitraum zwischen einer erfolgten Anmeldung  

bis zum Umschreibungsstopp jedoch Auswirkungen auf die Teil- 

nahmeberechtigung und die Berechtigung zur Ausübung des  

Stimmrechts und der sonstigen Aktionärsrechte haben.

STIMMABGABE DURCH BRIEFWAHL

In der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2022 sind nur  

die Aktionäre stimmberechtigt, die Stammaktien halten („Stamm- 

aktionäre“), nicht dagegen die Aktionäre, die ausschließlich Vor-

zugsaktien halten („Vorzugsaktionäre“). 

Stammaktionäre können ihr Stimmrecht auch in diesem Jahr im 

Wege der Briefwahl ausüben. Auch in diesem Fall ist eine fristge-

mäße Anmeldung erforderlich.  

 

Per Briefwahl abzugebende Stimmen können über das HV-Aktio-

närsportal über das Internet oder unter Verwendung des hierfür auf 

den Anmeldebögen vorgesehenen und auf der Internetseite der  
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Gesellschaft unter https://www.oekoworld.com/hv zur Verfügung 

gestellten Briefwahlformulars abgegeben werden.

Die Stimmabgabe mittels elektronischer Briefwahl über das inter-

netbasierte HV-Aktionärsportal muss spätestens bis zum Beginn der 

Abstimmung auf der Hauptversammlung vollständig erfolgt sein. Bis 

zu diesem Zeitpunkt ist auch ein Widerruf oder eine Änderung der 

Stimmabgabe möglich. Um die elektronische Briefwahl per Internet 

vornehmen zu können, bedarf es der Zugangskarte, auf der die er-

forderlichen Log-In-Daten (Zugangsnummer und PIN) abgedruckt 

sind. Der Zugang zu dem HV-Aktionärsportal erfolgt über die fol-

gende Internetseite: https://www.oekoworld.com/hv

Die unter Verwendung des Briefwahlformulars im Wege der Post oder 

E-Mail abgegebenen Stimmen müssen aus organisatorischen Gründen 

bis spätestens zum Ablauf des Donnerstag, den 23. Juni 2022 (24:00 

Uhr MESZ), bei der Gesellschaft unter folgender Postadresse oder elek-

tronisch unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse eingegangen sein:

ÖKOWORLD AG c/o BADER & HUBL GmbH

Friedrich-List-Straße 4a, 70565 Stuttgart

E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

Das Briefwahlformular wird den Stammaktionären mit den Anmelde-

unterlagen übermittelt und steht auch über die Internetseite der 

Gesellschaft unter https://www.oekoworld.com/hv zum Download 

zur Verfügung. 

Für einen Widerruf der Stimmabgabe durch Briefwahl gelten die 

vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung der 

Stimmabgabe und zu den Fristen entsprechend.

Auch Bevollmächtigte, einschließlich Intermediären, Aktionärsver-

einigungen und Stimmrechtsberatern gemäß § 134a Aktiengesetz 

sowie diesen gemäß § 135 Abs. 8 Aktiengesetz gleichgestellte Per-

sonen, können sich der Briefwahl bedienen. 

Die Abgabe von Stimmen durch elektronische Briefwahl ist auf die 

Abstimmung über die vor der Hauptversammlung bekanntgemach-

ten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat, 

einschließlich eines etwaigen von Vorstand und Aufsichtsrat ent-

sprechend der Bekanntmachung angepassten Gewinnverwendungs-

vorschlags, und auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachte Beschlussvorschläge 

von Aktionären sowie etwaige vor der Hauptversammlung gemäß 

§§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte Gegenanträge und Wahlvor-

schläge von Aktionären beschränkt.

Vertretung durch Dritte; Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

 

VOLLMACHTSERTEILUNG  

UND STIMMRECHTSVERTRETUNG

Aktionäre können ihre Rechte in der virtuellen Hauptversammlung 

nach entsprechender Vollmachtserteilung auch durch einen Bevoll-

mächtigten, beispielsweise ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereini-

gung oder einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch im Falle 

der Vertretung des Aktionärs ist die fristgerechte Anmeldung wie 

vorstehend beschrieben erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß  

§ 134 Abs. 3 Satz 3 Aktiengesetz grundsätzlich der Textform (§ 126b 

BGB), wenn keine Vollmacht nach § 135 Aktiengesetz erteilt wird. Ein 

Vollmachtsformular, das hierfür verwendet werden kann, findet sich 

auf den den Aktionären zugesandten Anmeldebögen und steht unter  

https://www.oekoworld.com/hv zum Download zur Verfügung.

Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 

Aktiengesetz (Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechts-

berater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) 

ist die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar  
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festzuhalten. Die Vollmachtserklärung zur Stimmrechtsausübung 

durch Stammaktionäre muss vollständig sein und darf ausschließ-

lich mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen ent-

halten. Stammaktionäre sollten sich in diesen Fällen mit dem zu 

Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abstimmen. Der 

Bevollmächtigte darf das Stimmrecht des Stammaktionärs jedoch 

ebenfalls nur im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung einer Voll-

macht (auch an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) wie in 

diesen Teilnahmebedingungen angegeben ausüben.

Der Nachweis der Bevollmächtigung sollte durch den Aktionär 

oder den entsprechenden Bevollmächtigten aus organisatorischen  

Gründen möglichst bis spätestens zum Ablauf des Donnerstag, den 

23. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), im internetbasierten HV-Aktionärs-

portal hochgeladen worden oder bei der Gesellschaft unter folgen-

der Adresse eingegangen sein:

ÖKOWORLD AG c/o BADER & HUBL GmbH

Friedrich-List-Straße 4a, 70565 Stuttgart

E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

 

Erfolgt der Nachweis der Bevollmächtigung nicht fristgemäß wie  

vorstehend beschrieben, gilt das Folgende:

Durch Verwendung des HV-Aktionärsportals und Eingabe von Vor- 

und Nachnamen und Wohnort des Bevollmächtigten erklärt der 

Bevollmächtigte, dass er ordnungsgemäß bevollmächtigt wurde.  

In diesem Fall ist der Gesellschaft jedoch zusätzlich ein Nachweis  

der Bevollmächtigung bis zum Beginn der Abstimmung auf der  

Hauptversammlung zu übermitteln. Für die Übermittlung dieses  

Nachweises bitten wir darum, die Möglichkeit des Uploads über das  

HV-Aktionärsportal zu nutzen oder die vorstehend genannte  

E-Mail-Adresse zu verwenden.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Ge-

sellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Daneben bieten wir unseren Stammaktionären an, sich bei der Aus-

übung des Stimmrechts durch von der Gesellschaft benannte wei-

sungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung 

vertreten zu lassen.

Die Vollmachten können schriftlich, per E-Mail oder sonst in Textform  

erteilt werden (siehe Adressdaten unten). Im Falle der Übermittlung  

per E-Mail bitten wir darum, möglichst das den Anmeldeunter-

lagen beigefügte sowie auf der Internetseite zum Download zur 

Verfügung gestellte und entsprechend ausgefüllte Vollmachts- 

und Weisungsformular in elektronischer Form als Anlage (vor-

zugsweise als „PDF“- oder „TIF“-Datei) zu übermitteln. Auch  

im Fall einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter ist eine 

fristgerechte Anmeldung in der oben beschriebenen Form erfor-

derlich. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

stehen nur für die Stimmrechtsvertretung (der Stammaktionäre), 

darüber hinaus jedoch nicht für die Ausübung sonstiger Rechte,  

zur Verfügung. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind durch 

die Vollmacht verpflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungs-

punkten ausschließlich gemäß den Weisungen des Aktionärs (nur 

Stammaktionäre) auszuüben. Den Stimmrechtsvertretern steht bei 

der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessenspielraum 

zu. Bei Abstimmungen, für die keine ausdrückliche Weisung erteilt  

wurde, enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme.

Ein Formular, das zur Vollmacht- und Weisungserteilung an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann,  

findet sich auf den den Aktionären übersandten Anmeldebögen  

und steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.

oekoworld.com/hv zum Download zur Verfügung. 
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Die Vollmacht und die Weisungen für die von der Gesellschaft  

benannten Stimmrechtsvertreter müssen aus organisatorischen 

Gründen bis zum Ablauf des Donnerstag, den 23. Juni 2022, 24:00 

Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingegan-

gen sein:

ÖKOWORLD AG c/o BADER & HUBL GmbH

Friedrich-List-Straße 4a, 70565 Stuttgart

E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, die von der Gesellschaft 

bestellten Stimmrechtsvertreter über das HV-Aktionärsportal, wie 

nachstehend beschrieben, auch noch während der laufenden Haupt-

versammlung zu bevollmächtigen.

Über das Aktionärsportal erteilte Vollmachten und Weisungen an 

die von der Gesellschaft bestellten Stimmrechtsvertreter müssen bis 

zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung vollständig 

erteilt sein. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch ein Widerruf der Voll-

machten oder eine Änderung von Weisungen möglich. Um das HV-

Aktionärsportal zu nutzen, bedarf es der auf der Zugangskarte ab-

gedruckten erforderlichen Log-In-Daten (Zugangsnummer und PIN). 

Den Zugang erhalten die Aktionäre über die folgende Internetseite: 

https://www.oekoworld.com/hv

Des Weiteren können Informationen zur Hauptversammlung und zur 

Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter auch im Internet unter https://www.oekoworld.com/hv 

eingesehen werden.

 

 

 

 

 

 

Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation;  

Erklärung Widerspruch

FRAGERECHT

Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 COVID-19-Gesetz wird den Aktionären ein 

Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. 

Der Vorstand hat vorgegeben, dass zur Hauptversammlung ange-

meldete Aktionäre ihre Fragen bis spätestens Mittwoch, den 22. Juni 

2022, 24:00 Uhr (MESZ), der Gesellschaft im Wege elektronischer 

Kommunikation über das HV-Aktionärsportal übermitteln können.

Der Vorstand wird nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen entschei-

den, wie er Fragen beantwortet.

ERKLÄRUNG WIDERSPRUCH

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 COVID-19-G haben Aktionäre, die ihr Stimm-

recht wie oben erläutert per Briefwahl oder über einen Bevollmäch-

tigten ausgeübt haben, abweichend von § 245 Nr. 1 Aktiengesetz 

die Möglichkeit, ohne Erscheinen in der Hauptversammlung Wider-

spruch gegen einen oder mehrere Beschlüsse der Hauptversamm-

lung im Wege der elektronischen Kommunikation bei dem beurkun-

denden Notar zu erklären. Eine gültige Erklärung des Widerspruchs 

setzt neben dem Erfordernis der Stimmabgabe voraus, dass der  

Aktionär oder der Bevollmächtigte den Widerspruch unter Angabe 

des Beschlusses, gegen den sich der Widerspruch richtet, bis zum 

Ende der Hauptversammlung per E-Mail an den die Hauptversamm-

lung protokollierenden Notar versendet. Die hierfür zu verwendende 

E-Mail-Adresse des Notars wird den Aktionären zusammen mit der 

Zugangskarte mitgeteilt.

Mit der Erklärung des Widerspruchs ist zudem als Nachweis der  

Aktionärseigenschaft die entsprechende Zugangsnummer anzu- 

geben.
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ANTRÄGE VON AKTIONÄREN AUF ERGÄNZUNG  

DER TAGESORDNUNG GEMÄSS § 122 ABSATZ 2  

AKTIENGESETZ

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten 

Teil (5%) des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 

500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können  

gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz verlangen, dass Gegenstände auf 

die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem  

neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschluss-

vorlage beiliegen.

Ein solches Ergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand zu 

richten und muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Ver-

sammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptver-

sammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangs-

termin ist also Montag, der 30. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ). Später 

zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. 

Die betreffenden Aktionäre haben nachzuweisen, dass sie seit  

mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei 

der Gesellschaft Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien  

bis zur Entscheidung des Vorstandes über das Ergänzungsver- 

langen halten, wobei § 70 Aktiengesetz für die Berechnung der  

Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Dabei ist § 121 Abs. 7 Aktien- 

gesetz entsprechend anzuwenden.

Etwaige Ergänzungsverlangen sind bis zu dem vorstehend genann-

ten Termin schriftlich an folgende Adresse zu übermitteln:

ÖKOWORLD AG | Vorstand

z. Hd. Frau Rechtsanwältin Katrin Hammerich 

Itterpark 1, 40724 Hilden

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden –  

soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wer-

den – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 

bekannt gemacht. Sie werden außerdem unverzüglich im Internet 

unter https://www.oekoworld.com/hv zugänglich gemacht.

GEGENANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON  

AKTIONÄREN GEMÄSS §§ 126 ABSATZ 1 UND 127 

AKTIENGESETZ

 

Jeder Aktionär hat das Recht, einen Gegenantrag gegen die Vor-

schläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punk-

ten der Tagesordnung zu stellen und Wahlvorschläge zur Wahl des  

Abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 5) zu machen. Gegenan- 

träge und Wahlvorschläge brauchen nicht begründet zu werden.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesell-

schaft unter der nachstehend angegebenen Adresse mindestens  

14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs und  

der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also spä-

testens am Donnerstag, den 9. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), zuge-

gangen sind, werden unverzüglich über die Internetseite der Gesell- 

schaft unter https://www.oekoworld.com/hv zugänglich gemacht. 

Informationen zu Gegenanträgen und Wahlvorschlägen nach §§ 126, 

127 Aktiengesetz sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung 

können ebenfalls unter https://www.oekoworld.com/hv einge- 

sehen werden. Gegenanträge werden einschließlich des Namens 

des Aktionärs und einer Begründung zugänglich gemacht.

In § 126 Absatz 2 Aktiengesetz bzw. § 127 Satz 1 in Verbindung mit 

§ 126 Absatz 2 Aktiengesetz nennt das Gesetz Gründe, bei deren 

Vorliegen ein Gegenantrag und dessen Begründung bzw. ein Wahl-

vorschlag nicht über die Internetseite zugänglich gemacht werden 

müssen. Eine Begründung für einen Gegenantrag braucht insbeson-

dere nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr 

als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen 

überdies nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie nicht den 
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Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschla-

genen Person enthalten. 

Für die Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen ist 

folgende Adresse maßgeblich:

ÖKOWORLD AG

z. Hd. Frau Rechtsanwältin Katrin Hammerich

Itterpark 1, 40724 Hilden,  

E-Mail: Katrin.Hammerich@oekoworld.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden 

nicht zugänglich gemacht.

Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die gemäß § 126 AktG 

oder gemäß § 127 AktG zugänglich zu machen sind, also insbe-

sondere bis zu dem vorstehend genannten Zeitpunkt gestellt bzw.  

unterbreitet wurden, gelten gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz als  

in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende 

oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß 

legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. Ein geson- 

dertes Stellen der Anträge oder Unterbreiten der Wahlvorschläge  

in der Hauptversammlung ist nicht möglich, aber auch nicht erfor- 

derlich.

INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ

 

Die ÖKOWORLD AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der 

Hauptversammlung folgende Kategorien personenbezogener Daten  

von Aktionären und Aktionärsvertretern: Kontaktdaten (z. B. Name  

oder die E-Mail-Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z. B. An- 

zahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z. B. die Zugangsnum-

mer sowie Stimmabgaben und im Vorfeld der Hauptversammlung  

eingereichte Fragen). Die Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 

lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Ver- 

arbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verar-

beitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. 

Die ÖKOWORLD AG ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung 

der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die 

Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener 

Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten 

können Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden.

Im Rahmen der Beantwortung der Fragen während der Hauptver-

sammlung wird der Name des Fragestellers nur dann offengelegt, 

wenn der Fragesteller im Vorhinein ausdrücklich um eine Namens-

nennung gebeten und in die damit verbundene Verarbeitung einge-

willigt hat. Die Einwilligung kann der Fragesteller bei Einreichung 

der Frage über das internetbasierte HV-Aktionärsportal erteilen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. 

a Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach können perso-

nenbezogene Daten verarbeitet werden, wenn die betroffene Per-

son ihre Einwilligung erteilt hat. Die Einwilligung kann jederzeit mit  

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  

 

Hierzu genügt eine E-Mail an mail@datenschutz-experten.nrw

Für die Datenverarbeitung ist die ÖKOWORLD AG verantwortlich.  

Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

ÖKOWORLD AG

c/o Datenschutz-Experten UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG

Herr Torsten Hatscher | Herr Enno Peters

Hügelstrasse 21, 47447 Moers

mail@datenschutz-experten.nrw

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich 

nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte  

Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der ÖKOWORLD AG zur 

Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung  
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ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf    

Telefon: 0 21 03-929-0,  Fax: 0 21 03-929-44 44, E-Mail: info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich  

um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agen- 

turen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister  

erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die 

Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.

Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche perso-

nenbezogene Daten in sogenannten „Logfiles“ verarbeitet, um die  

Virtualisierung technisch zu ermöglichen und deren Administration 

zu vereinfachen. Dies betrifft z. B. Ihre IP-Adresse, den von Ihnen 

verwendeten Webbrowser sowie Datum und Uhrzeit des Aufrufs.  

Die Gesellschaft verwendet diese Daten zu keinen anderen Zwecken 

als hier angegeben.

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei  

Jahre (aber nicht weniger als zwei Jahre) nach Beendigung der 

Hauptversammlung aufbewahrt und anschließend gelöscht, es sei 

denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur 

Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Ver-

fahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. Im Rahmen 

der Einsicht in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung 

können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem  

Teilnehmerverzeichnis über die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtig-

ten, die an der Hauptversammlung teilnehmen, erfassten Daten, 

sofern diese in das Teilnehmerverzeichnis aufgenommen werden, 

erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen Tages-

ordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlä-

gen wird, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, ein Teil 

Ihrer personenbezogenen Daten unter Einhaltung der aktienrecht-

lichen Bestimmungen veröffentlicht. Sie haben das Recht, über die 

personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, auf 

Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das 

Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschrän-

kung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu 

verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbei-

teten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (so-

weit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sons-

tigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber 

hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen 

an uns übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht  

auf „Datenportabilität“). 

Diese Rechte können gegenüber der Gesellschaft über die folgenden 

Kontaktdaten geltend gemacht werden:

ÖKOWORLD AG

c/o Datenschutz-Experten UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG

Herr Torsten Hatscher | Herr Enno Peters

Hügelstrasse 21, 47447 Moers

mail@datenschutz-experten.nrw

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer 

Datenschutzaufsichtsbehörde.

Den Datenschutzbeauftragten der ÖKOWORLD AG erreichen Sie  

unter folgender Adresse:

ÖKOWORLD AG

c/o Datenschutz-Experten UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG

Herr Torsten Hatscher | Herr Enno Peters

Hügelstrasse 21, 47447 Moers

mail@datenschutz-experten.nrw

Hilden, im Mai 2022

ÖKOWORLD AG | Der Vorstand


